§  1
 STYLEREF  "Überschrift 1"  \* MERGEFORMAT 

§  MACROBUTTON NoMacro XX 
 MACROBUTTON Nomacro Gesetzestext wird zugeliefert 
I.  MACROBUTTON NoMacro Überschrift erster Ebene 
1

 MACROBUTTON NoMacro Grundtext: Klicken Sie auf die Texte und schreiben Sie einfach 
II. Beispiele

Diese Texte dienen der Veranschaulichung von Formaten der Vorlage. Löschen Sie den Text weg, bevor Sie schreiben.
A. Normaler Text

Das ist ein normaler Absatz mit etwas Blindtext. Sie erreichen den Absatz mit der Tastenkombination „Alt 0“ bzw „cmd 0“. In diesem Absatz zitieren wir zunächst § 3 Abs 1 EStG, dann SWK 2001 S 123 und zuletzt eine Passage in diesem Kommentar mit #B § 3 Rz 4. 

· Die Einhaltung der Zitierregeln ist aus folgenden Gründen wichtig:

· Der Leser soll sich auf eine einheitliche Zitierweise einstellen können. Das Buch wirkt dadurch sorgfältiger bearbeitet.

· Die automatischen Verweiserkennungen erkennen nur korrekte Zitierweisen. Bei fehlerhaften Zitaten besteht das Risiko, dass die Links nicht funktionieren.

· Die Zitierregeln finden Sie im Quick Manual zur Formatvorlage.

· Aktuelle Nachrichten und Updates finden Sie im Internet unter www.lindeonline.at/autorenlounge.

B. Kleindruck

Die folgenden Passagen zeigen den Umgang mit Kleindruck.
Beispiel zu einzelnen Textpassagen

Dies wäre ein Beispiel für etwas Blindtext: Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Es folgt ein wörtliches Zitat:

Ein etwas längerer Blindtext lautet

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

C. ABC der außergewöhnlichen Belastungen
Abfindungszahlungen

iRe Erbübereinkommens bilden keine agB (VwGH 27.10. 80, 2953/78).

Abgaben

Die Bezahlung von Abgaben ist nicht außergewöhnlich, selbst dann nicht, wenn die Vorschreibung zu Unrecht erfolgt sein sollte und nicht bekämpft wurde (VwGH 25.10.1989, 86/13/0089 zu § 9 BAO). Gilt auch für Inanspruchnahmen gem § 14 BAO (LStR 907; s § 34 Abs 1 S 3 #G) und wohl auch für Selbstbemessungsabgaben.

Abwehrkosten

möglicher Vermögensverluste, zB eine Kfz-Versicherung, sind nicht abzugsfähig (LStR 825).

Adoptionsausgaben 

(Reisekosten, Vermittlungsgebühren usw) erwachsen nach VwGH 23.10.84, 84/14/0081 grds nicht zwangsläufig (s BFH 20.3.87, III R 150/86, BStBl II 87, 596; RME ÖStZ 96, 36; LStR 885; ebenso RME zit in Wiesner ua § 34 Rz 78 hinsichtl eines in Indien geborenen Kindes, verbunden mit hohen Flug- und Aufenthaltskosten). Dies gilt auch für Ausgaben iZm der Rückgängigmachung einer Adoption (UFS 12.9.05, RV/0954-W/05). Im Hinblick auf den Begründungsansatz von VwGH 24.9.07, 2005/15/0138, dürfte die bisherige Sichtweise aber überholt sein (stattgebend UFS 28.1.10, RV/0361-I/09; s HR/Fuchs § 34 Einzelfälle „In-Vitro-Fertilisation“ sowie Pülzl SWK 09, S 901).

D. Tabellen und Graphiken

Tab 1 enthält ein Beispiel für eine einfache Tabelle. Wenn Sie aus dem Text auf Tabellen verweisen, sollten Sie hierzu die Tabellennummer verwenden. Nutzen Sie die Querverweisfunktion der Textverarbeitung, damit die Nummer sich automatisch anpasst.
	Format
	Typ
	Nutzung

	Standard
	Absatz
	Format für den typischen Absatz.

	Standard klein
	Absatz
	Format für einen Absatz mit Sonderfunktion. Der Grund für die Kleinstellung soll in der vorangehenden Überschrift angegeben werden.


Tab 1. Jede Tabelle soll einen Untertitel bekommen, der mit „Tabelle Untertitel“ ausgezeichnet wird.

Im Abb 1 wird eine Graphik dargestellt. Als Formatvorlage wählen Sie bitte „Abbild“ Zur Erstellung von Infographiken verwenden Sie am Besten Power Point. 
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Abb 1. Jedes Abbild soll einen Untertitel vom Format „Abbild Untertitel“ erhalten.
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